
Aus dem Inhalt:
Bebauungsplan Nr. 18 - Änderung 2
Der Bürgermeister am Wort 3
Unser Bürgermeister ist Opa ... 4
Perchtenlauf 5
Herbstjagden 2014 6
Adventnachmittag der SPÖ 7
Der Nikolaus kommt mit dem Flugzeug ... 8
„Sei so frei“ 9
Jobbörse Ehrenamt 10

P.b.b.
Erscheinungsort und Verlagspostamt:

4492 Hofkirchen im Traunkreis

11|2014-Nov
www.hofkirchen.info

gemeinde@hofkirchen-traunkreis.ooe.gv.at

Amtliche Mitteilungen
der Gemeinde Hofkirchen

Eigentümer, Herausgeber und Verleger:
Gemeindeamt Hofkirchen im Traunkreis

Für den Inhalt verantwortlich: Bgm. Johann Lachmair

GEMEINDEZEITUNG

HOFKIRCHEN
DVR-Nr.: 0059749

Bebauungsplan Nr. 18, Änderung 3
Der Gemeinderat der Gemeinde Hofkirchen beabsichtigt die Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 18. Siehe Seite 2.

Wir mach(t)en Meter ...
Mit 26. Oktober 2014 endete die landesweite Aktion „Wir machen METER“. Es 
wurden in Hofkirchen knapp 94 Millionen Meter gesammelt. Siehe Seite 10.

Foto: Gerli

Redaktionsschluss für die Dezember-Ausgabe: 05.12.2014
Artikel werden nur in doc. oder pdf. und Fotos mit mind. 300 dpi angenommen.
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V E R S T Ä N D I G U N G
Der Gemeinderat von Hofkirchen im Traunkreis beabsichtigt die Änderung des rechtskräftigen Bebau-
ungsplanes Nr. 18, „Stolzgraben“ (genehmigt - rechtskräftig ab 04. März 2006, Zl.: Bau R – P 129038/3-
2006-Mo) im Bereich der Grundstücke: 113/1, 113/36 (Teilfl., öff. Gut), 113/46, 113/45, 113/49, 113/69, 
113/71, (Teilfl.), 113/72, 113/75, 113/76, 113/77, 113/78, 113/79, 113/80, 113/81, 113/82, 113/83, 113/84 
(teilweise neu gebildete Bauflächen) alle KG Hofkirchen – 45321
In der Gemeinderatssitzung am 16. Oktober 2014 wurde der Grundsatzbeschluss zur Einleitung des Ver-
fahrens gefasst.

Die Änderung betrifft hauptsächlich:

• Realteilung bei den Parzellen 113/75 bis 113/77 (Doppelhäuser)
• Errichtung von Doppelcarports auf den Parzellen 113/75 bis 113/77
• Zusammenlegung der Parzellen 113/49 und 113/69 zu einem gemeinsamen Bauplatz
• Erweiterung eines Garagenplatzes auf der Parzelle 113/78
• Amtswegige Berichtigungen

Gemäß § 33 Abs. 2 in Verbindung mit § 36 Abs. 4 OÖ Raumordnungsgesetz 1994, LGBl.Nr. 114/1993 
i.d.g.F. wird hiermit innerhalb von 8 Wochen, spätestens aber bis

05. Jänner 2015

Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die Frist wird nicht erstreckt.
Die Stellungnahme kann schriftlich und während der Amtsstunden mündlich beim Gemeindeamt Hofkir-
chen im Traunkreis eingebracht werden. Der Entwurf kann während der Amtsstunden beim Gemeindeamt 
eingesehen werden. Für diese Änderung wurde das verkürzte Verfahren eingeleitet, die von der Planände-
rung Betroffenen wurden nachweislich verständigt.
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BEBAUUNGSPLAN Nr. 18

EV.NR.Ä.
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M 1 : 1.000

ÖFFENTLICHE AUFLAGE BESCHLUSS
DES GEMEINDERATES

AUFLAGE VON BIS ZAHL
DATUM

RUNDSIEGEL          BÜRGERMEISTER RUNDSIEGEL          BÜRGERMEISTER

GENEHMIGUNG
DER OÖ. LANDESREGIERUNG

KUNDMACHUNG

KUNDMACHUNG
ANSCHLAG

ABNAHME

VOM
AM

AM

RUNDSIEGEL          BÜRGERMEISTER

VERORDNUNGSPRÜFUNG
DURCH DAS AMT DER OÖ. LANDESREGIERUNG

PLANVERFASSER DATUM 02 10 2014

LEGENDE
ERSICHTLICHMACHUNG

NORMATIVER INHALT

WOHNGEBIETW

SONSTIGE ERSICHTLICHMACHUNG

STRASSENFLUCHTLINIE
BAUFLUCHTLINIE

GRUNDSTÜCKSGRENZE VORHANDEN

ÜBERSICHTSPLAN   M 1 : 10.000
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OFFENE BAUWEISEo

TRANSFORMATORSTATION

NUR GARAGEN ZULÄSSIGG

Textliche Festlegungen (für den gesamten Planungsraum)
Die Gestaltqualität der Baumassen und Fassaden ist durch architektonische Gliederungselemente, Farbgebung und
Materialwahl zu sichern und so zu gestalten, dass sie zu keiner Störung des Erscheinungsbildes des Siedlungsbereiches
führen. Bei Errichtung von Gebäuden in gekuppelter Bauweise sind die Gebäudehöhen und Dachformen aufeinander
abzustimmen.

ZAHL DER VOLLGESCHOSSE (als Höchstgrenze)I,II,III

GESCHOSSFLÄCHENZAHL: Verhältnis der Gesamtgeschossfläche zur Gesamtfläche des 
Bauplatzes einschließlich unmittelbar zugeordnete Teilflächen des Grünzuges auf der Parz. Nr. 113/1.
In die Gesamtgeschossfläche sind einzurechnen: 
- Vollgeschosse nach den Außenmaßen der Gebäude; 
- Wohnungen und sonstige Aufenthaltsräume in Dachgeschossen, Dachraumausbauten 
und Kellergeschossen einschließlich ihrer Umfassungswände. 
Bei der Ermittlung der Geschossfläche bleiben Nebengebäude, Balkone, Loggien, Wintergärten, 
Erker, Terrassen und Vordächer unberücksichtigt.

GFZ 0,8

Plangrundlagen: DKM 2013, 
© BEV 2013, DKM-Datenkopie vom 24.02.2014

GRENZLINIE, zwischen unterschiedlichen Widmungen! ! !

ÄNDERUNG Nr. 3 

Wintergärten im Erdgeschoss außerhalb der gartenseitigen Baufluchtlinie zulässig, sofern die Baufluchtlinie nicht mehr als
2,0m überschritten wird.

Die Errichtung von Nebengebäuden ist außerhalb der Baufluchtlinien unzulässig. Ausgenommen sind Glashäuser, Garten-
und Gerätehütten mit einer bebauten Fläche bis zu 12m² und einer max. Gesamthöhe von 3,0 m außerhalb der hinteren bzw.
gartenseitigen Baufluchtlinie je Bauplatz, sofern ein Abstand von 3,0m zum öffentlichen Gut eingehalten wird, sowie
überdachte Tiefgaragenein- und -ausfahrten und Gemeinschaftseinrichtungen (wie Garten- und Spielhütten) im Teilbereich mit
einer max. 3-geschossigen Bebauung mit einer bebauten Fläche bis zu 25m².
Die Errichtung von Garagen, überdachten Stellplätzen und Carports ist nur innerhalb der Baufluchtlinien sowie der als G und
ÜS gekennzeichneten Flächen zulässig, ausgenommen überdachte Tiefgaragenzu- und -abfahrten. Bei Bauplätzen mit
südseitig angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen ist eine Überschreitung der Baufluchtlinien bis max. 5,0m zur
Straßenfluchtlinie zulässig. Die Errichtung von oberirdischen Abstellplätzen ist innerhalb des Bereiches mit einer max. 3-
geschossigen Bebauung nur innerhalb der Baufluchtlinien sowie der als ÜS und AS gekennzeichneten Flächen zulässig.

EV.NR.BPL.

18
2005

TRAUFHÖHE (als Höchstgrenze) bezogen auf Straßenniveau erschließungsseitig. Überschreitung 
der Traufhöhe bei Errichtung von Pultdächern um max. 0,5m an der höheren Seite der Dachfläche 
zulässig. Oberster Abschluss einer Attika max. 0,5m über maximaler Traufhöhe.

TH .,.m

GRÜNFLÄCHE MIT BESONDERER WIDMUNG: GEWÄSSERBEGLEITENDE GRÜNZÜGE
Textl. Festlegungen gem. FlächenwidmungsplanGz

MAXIMAL ZULÄSSIGE DACHNEIGUNGDN 40°
HAUPTFIRSTRICHTUNG
ÜBERDACHTE STELLPLÄTZE ODER CARPORTS ZULÄSSIG. Überdachte Stellplätze bzw. Carports 
sind so zu gestalten, dass sie zu keiner Störung des Erscheinungsbildes des Siedlungsbereiches führen.ÜS

ABSTELLPLÄTZE ZULÄSSIG, die Abstellplätze sind durch Baum- und/oder Strauchpflanzungen zu 
gliedern.AS

Bei Errichtung von Garagen, überdeckten Stellplätzen und Carports ist ein Mindestabstand von 5,0m zum öffentlichen Gut im
Zufahrtsbereich einzuhalten.

Je Wohneinheit sind mindestens 2 Stellplätze zu errichten.
Zusammenhängende Stellplatzflächen mit mehr als 4 oberirdischen Abstellplätzen sind durch Baumpflanzungen zu gliedern.
Je angefangene 5 Abstellplätze ist zumindest 1 Baum zu pflanzen.
Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern sind nur im erforderlichen Ausmaß zulässig und dürfen zu keiner
Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes des Siedlungsbereiches führen. Stützmauern dürfen eine Höhe von 0,6m, und zwar
über dem jeweils höher gelegenen natürlichen Gelände, nicht überschreiten.
Mindestens 50% der Vorgartenfläche bzw. des Streifens entlang den Straßenfluchtlinien (Berechnungsgrundlage: Breite von
5,0m, falls durch die Festlegung der Baufluchtlinien nicht eine geringere Breite oder die Anordnung von Abstellplätzen
festgelegt ist) sind als Grünflächen mit Baum- und/oder Strauchbestand zu gestalten.
Einfriedungsmauern entlang den seitlichen Nachbargrundgrenzen, die als geschlossene Mauern, Planken oder in ähnlicher
undurchsichtiger Bauweise ausgeführt werden, dürfen, eine Höhe von 0,6m nicht überschreiten. Ausgenommen sind:
- Einfriedungen in undurchsichtiger Bauweise bis zu einer Höhe von 1,8m über Erdboden, und zwar über dem jeweils höher
gelegenen natürlichen Gelände, und bis  zu einer Gesamtlänge von 16,0m bei offener Bauweise und 10,0m bei gekuppelter
Bauweise. Dabei darf jeweils eine Länge von 8,0m bei offener Bauweise und 6,0m bei gekuppelter Bauweise entlang den
einzelnen Nachbargrundgrenzen nicht überschritten werden. Die Ausnahme gilt nicht für den Bereich zwischen der Grenze
von Verkehrsflächen und vorderer sowie seitlicher Bauflucht bzw. in einem Mindestabstand von 5,0m zur Grenze von
Verkehrsflächen.
- Nach Maßgabe eines schalltechnischen Gutachtens erforderliche Lärm- u. Schallschutzwände
Einfriedungen sind so zu gestalten, dass sie zu keiner Störung des Orts- und Landschaftsbildes führen.
Innerhalb des gewässerbegleitenden Grünzuges ist entlang dem Gewässer ein öffentlich zugängiger Fussweg sicherzustellen.
Niederschlagswasser einschließlich anfallendem Regenwasser von Dachflächen ist auf den Grundstücken selbst zur
Versickerung zu bringen, sofern dem nicht Belange des Grundwasserschutzes entgegenstehen, oder hat über den
gemeindeeigenen Regenwasserkanal zu erfolgen.

An das öffentliche Wasser- und Kanalnetz ist anzuschließen. Die Energieversorgung erfolgt über das öffentliche
Energieversorgungsnetz.

Bei Errichtung von Stellplätzen bei mehrgeschossigen Wohnbauten ist zumindest die Hälfte des
Stellplätze als Tiefgaragenstellplätze zu errichten.

NUTZUNGSSCHABLONE
W
o
III

TH 9,5m
GFZ 0,8
DN 40°

Flächenwidmung (Ersichtlichmachung)
Bauweise
Anzahl der Vollgeschosse
Traufhöhe
Geschossflächenzahl
Dachneigung

FARBDARSTELLUNG DER PLANINHALTE

BEBAUBARE FLÄCHE

VERKEHRSFLÄCHE

GEKUPPELTE BAUWEISEgk

BAUPLATZGRENZE GEPLANT; Änderungen nur unter der Voraussetzung, dass die Gesamtkonzeption 
der Bauplatzgliederung nicht infrage gestellt wird. Zuordnung von Teilflächen des Parz. Nr. 112/2 zu 
Parz. Nr. 113/9, 113/11, 113/12, 113/13 und 113/14 zulässig.

D D D ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER BAULICHER NUTZUNGEN; nicht dargestellt bei identem 
Verlauf mit Straßenfluchtlinie.

DACHGESCHOSSAUSBAU ZULÄSSIG (zusätzlich zur Zahl der Vollgeschosse)DG

TG

¢ ¢ DURCHFAHRTSVERBOT, ausgenommen Einsatzfahrzeuge, Fahrzeuge für kommunale Ver- und 
Entsorgung und Radfahrer.
Errichtung eines übergeordneten Regenrückhaltebeckens bzw. Sickerbeckens verbindlich.
Lageveränderung zulässig, sofern die Funktion gewährleistet ist. Eine ständige öffentliche Zu- und
Abfahrtsmöglichkeit zur Anlage ist zu gewährleisten.

RE

VERKEHRSBERUIGENDE MASSNAHMEN; Durchfahrtsverbot, ausgenommen Einsatzfahrzeuge, 
Fahrzeuge für kommunale Ver- und Entsorgung und Radfahrer.

\

NUR ABSTELLPLÄTZE MIT SCHUTZDÄCHERN (CARPORTS) ZULÄSSIG.
Zur Straßengrundgrenze ist ein Abstand der Stützen von 2,0 m und des Dachumrisses von 1,0 m
einzuhalten. Die Carports je Bauplatz sowie bauplatzübergreifende (zusamenhängende) Carports
sind einheitlich zu gestalten. Die Carports sind so zu gestalten, dass sie zu keiner Störung des
Orts- und Landschaftsbildes führen.

C

VERBINDLICHE GRÜNFLÄCHE

FREIFLÄCHE - GRÜNFLÄCHE

DI Gerhard Lueger | Projektleitung, Stadt- & Raumplanung
DI Karin Schwarz | Stadt- & Raumplanung

DI Thomas Zajicek | Stadt- & Raumplanung

TOPOS III - Stadt- & Raumplanung
Landstraße 85, A-4020 Linz | +43 (0)732 783596 | www.topos3.at | office@topos3.at | FN 178676 i Landesgericht Linz

BESTEHENDE BAUWERKE UND ANLAGEN OHNE DIFFERENZIERUNG DER NUTZUNG
mit Angabe der Zahl der Vollgeschosse, aktualisiert gem. Orthofoto und eigene Erhebung

1

GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES
GRENZE DES PLANUNGSGEBIETES
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Bürgermeister Johann Lachmair

Gut besuchter Infoabend - 
Danke!
Liebe Hofkirchnerinnen und 
Hofkirchner, liebe Jugend!

Mit knapp 50 Bürgerinnen und 
Bürgern war der Informations-
abend am 23. Oktober 2014 in 
Bezug auf die bevorstehende 
Gemeindezentrumssanierung gut 
besucht.
Etliche konstruktive Vorschläge 
konnten dabei gesammelt wer-
den, die es gilt, in die weiteren 
Planungen mit einfließen zu las-
sen. 

Von der Cateringmöglichkeit, 
über die Situierung der WC-An-
lagen bis hin zur Außengestal-
tung zeigten die Anwesenden 
durchaus Fachwissen und gutes 
Gespür.

Wir werden uns in den nächsten 
Sitzungen des Raumordnungs- 
und Bauausschusses damit befas-
sen. Es ist natürlich weiterhin er-

wünscht, Ideen und Anregungen 
am Gemeindeamt abzugeben. 
Ich werde diesbezüglich immer 
in der nächsten Ausgabe der Ge-
meindezeitung über den neuesten 
Stand berichten (wie auch über 
den Neubau des Feuerwehrhau-
ses).

Unser ältester Gemeindebürger 
Martin Dressmann feierte kürz-
lich seinen 98-sten Geburtstag 
(siehe Foto unten).
Ich möchte dir lieber „Onkel“ 
Martin auf diesem Wege noch-
mals alles Gute für die Zukunft 
und noch viele gesunde Jahre 
wünschen! Danke der Familie 
Sponner/Fischer, welche sich 
schon seit Jahrzehnten sehr liebe-
voll um Herrn Dressmann küm-
mert.

Schön langsam gehen wir der 
Adventzeit zu, und so freue ich 
mich wieder auf die altbewähr-

Bgm. Johann Lachmair

ten Veranstaltungen wie den 
Adventmarkt der KFB, den Ad-
ventnachmittag der SPÖ, Advent-
kranzweihe am Dorfbrunnen der 
JVP, die Adventkranzsegnung in 
der Kirche, Perchtenlauf der SU 
usw. (die einzelnen Veranstaltun-
gen sehen Sie weiter hinten unter 
„Tipps und Termine“).

Auch die Zeit der Haussammlun-
gen unserer Freiwilligen hat be-
reits wieder begonnen. 
Bitte unterstützen Sie unsere Eh-
renamtlichen so weit es Ihnen 
möglich ist. Ohne unseren Frei-
willigen wäre ein funktionieren-
des Dorfleben undenkbar. 

Danke allen, die sich in irgendei-
ner Form in das Dorfgeschehen 
einbringen.

Und wenn es auch noch nicht den 
Anschein hat, in knapp 5 Wochen 
ist Weihnachten - ich wünsche 
Euch/Ihnen daher eine besinnli-
che und ruhige Adventzeit.

Euer/Ihr Bürgermeister

                           Johann Lachmair

Bürgermeister Johann Lachmair bei der Gratulation von Herrn Martin Dressmann. 
Er ist mit 98 Jahren unser ältester Hofkirchner!
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Sonntag, 7.Dezember 2014 
 

9:00 Uhr 
 

Pfarrkirche  Hofkirchen 
 

Missa  pro  nobis 
Wolfgang Fürlinger 

(*1933) 

Text: Sr. Christine  Zebinger 
 

Chor Hofkirchen 
Violine:  Irene  Schacherl-Hofer 

Viola:  Johanna  Zittmayr 
Violoncello:  Victoria  Ömer 

 

Orgel:  Florian Birklbauer 

Leitung:  Ingrid Zittmayr 

Die Pfarre lädt herzlich zur Mitfeier ein. 

Als 1.815-ter Einwohner(in) wurde die kleine Charlotte Ma-
der in unserem Melderegister aufgenommen. Geboren am 
08.10.2014 hat sie unseren Bürgermeister Johann Lachmair zum 
stolzen Großvater und seine Frau Hanni zur stolzen Großmutter 
gemacht.

Nicht nur Oma und Opa haben Grund sich zu freuen, natürlich 
auch die Eltern Sabine und Johannes. Der neuen Erdenbürgerin 
alles Gute und den Eltern viel Freude und Geduld mit dem Son-
nenschein!

Unser Bürgermeister ist OPA

Nikolaus war ein Mensch, der sich 
um die Not der armen Leute an-
nahm und mit seinen Mitteln dafür 
sorgte, dass er ihre Not lindern 
konnte. Damit ist er uns bis heute 
ein Vorbild geblieben, denn Not 
und Armut gibt es auch in unserer 
modernen Welt.
Wenn wir einen Nikolaus aus 

Schokolade herschenken, erinnern 
wir uns an diesen Nikolaus. 
Auch der faire Handel sorgt für 
eine Linderung der Not, indem er 
den ProduzentInnen in den ärme-
ren Ländern faire Preise zahlt.
Was liegt also näher, als einen fai-
ren Schokonikolaus herzuschen-
ken? Beim Adventmarkt der KFB 

am 22./23. November
und im Nah und Frisch
Hofkirchen können Sie
ihn zum Preis von 
1,50 Euro erwerben. 

Maria Birklbauer

Fairer Nikolo beim Adventmarkt der KFB und im Nah & Frisch Hofkirchen
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PERCHTEN
LAUF

28.11.2014
ab 19.30 Uhr beim Parkplatz der Gemeinde

HoFkiRCHEN
Ausschank: Getränke und Essen ab 18 Uhr
Auf Euer Kommen freut sich die Sportunion www.su-hofkirchen.at 
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UNION

Hofkirchen
im Traunkreis
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mit drei verschiedenen

Perchtengruppen
(ca. 35 Masken)

ZVR: 465259829

                                                                                                            
                                         Stellenangebot
Wir suchen für unser Team AushilfsfahrerInnen :

für Nachtdienste am Freitag und Samstag eventuell Feiertag

Entlohnung nach KV Überzahlung möglich.

Nähere Auskünfte bitte telefonisch von Montag – Freitag.

Hundesteuer 2015
Sie werden ersucht, Änderungen 
- Ihren Hund betreffend – (z.B. 
Abgang, Neuanschaffung) auch 
während des Jahres am Gemein-
deamt (Frau Koger – 7272-13 
bzw.
koger@hofkirchen-traunkreis.
ooe.gv.at) zu melden.

Wegen der unbefristeten Gül-
tigkeit der Hundemarke erlangt 
das Gemeindeamt ansonsten 
keine Kenntnis. Bei Neuanmel-
dung sind ein Sachkundenach-
weis oder ein Nachweis einer 
Begleithundeprüfung, sowie 
eine Bestätigung einer aufrech-
ten Haftpflichtversicherung mit 
einer Deckungssumme über 
€ 730.000.- vorzulegen.

ACHTUNG im Ortsgebiet be-
steht Leinenpflicht !

Gesucht:
Für einen privaten Haushalt in Hofkirchen im Traunkreis wird eine 
Reinigungshilfe für ca. 3 Stunden pro Woche gesucht.
Kontakt: 0664/601651011
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sucht am Flugplatz HB-Hofkirchen 
Reinigungskraft 
stundenweise/tageweise 
Kontakt: Hr. Heino Brditschka 0664 543 7300 
 

Herbstjagden 
2014 

Hase, Fasan
frisch von der Jagdstrecke, kü-
chenfertig vorbereitet:
•	 Fasan, jung, küchenfertig 

vakuumiert
•	 Fasanenbrust, ca.0,25 kg
•	 Fasan im Federkleid

•	 Hase im Balg
•	 Hase küchenfertig im Ganzen
•	 Hase küchenfertig vaku-

umiert, geteilt
•	 Hasenrücken, ca.0,65 kg
•	 Hasenschulter
•	 Hasenschlegel

PREISE auf Anfrage
Bitte vorbestellen bei:
Mag. Sepp Nöbauer;
0664/5804576, j-noebauer@aon.at;
Ing. Christoph Ömer;
0660/7373544, christophoe@gmx.at;
oder bei einem Jäger, einer Jäge-
rin aus Hofkirchen
ACHTUNG: Am Fr. 28.11. und 
Sa. 29.11. 2014 gibt es frische 
Rehbratwürstel - rasch vorbe-
stellen!!!

Enlteerungstermine: 19. und 20. November 2014
   17. und 18. Dezember 2014
Weitere Termine werden über den Abfallkalender bzw. über die Ge-
meindezeitung bekannt gegeben!
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Gold- und Silberpaare
Seit Jahrzehnten werden jährlich 
alle Ehepaare, die das Diamantene, 
Goldene und Silberne Hochzeitsju-
biläum feiern und mit Hauptwohn-
sitz in Hofkirchen gemeldet sind, 
geehrt.
Von Ehepaaren, die in Hofkirchen 
standesamtlich geheiratet haben, 
liegen dementsprechende Daten 
auf. Diese nehmen automatisch an 
dieser Ehrung teil. Ehepaare wel-
che dies nicht möchten, sollten das 
bis 30. Dezember 2014 am Ge-
meindeamt bekannt geben.
Von jenen Paaren, die an einem 
auswärtigen Standesamt getraut 
wurden, liegen keine Eheschlie-

ßungsdaten auf.

Wenn diese auch an einer Ehrung 
Interesse haben und 2015 25, 50, 
60 oder mehrere Jahre verheiratet 
sind, so bitten wir Sie, sich bis Ende 
Februar 2015 am Gemeindeamt zu 
melden und die Heiratsurkunde 
vorzulegen.

A D V E N T -
N A C H M I T TA G

der SPÖ Hofkirchen

29. November 2014
12.00 bis 17.00 Uhr

im Gemeindezentrum

Bratwürstl, Bosna, Glühmost, Punsch und Kinderpunsch
Kaffee und Kuchen 

Verkauf: Keksteller u. Adventgestecke (Vorbestellung möglich)

Ab 14.30 erwarten wir den Nikolaus

Wir freuen uns auf euch!

Ausstellung
selbstgebastelte 

Adventgestecke

Familie Dickinger

Bienenprodukte
Verkauf

Bauberatung
Die nächste Bauberatung (Bau-
verhandlung) findet am Mon-
tag, 01. Dezember 2014 statt.

Aufgrund der zeitlichen Be-
schränkung ist eine Baubera-
tung/Bauverhandlung nur nach 
Voranmeldung bei Thomas 
Berger (07225/7272-21) mög-
lich!

Landeskriminal-
amt OÖ:
Die Polizei wies mehreren Tatver-
dächtigen 104 Einbruchsdiebstähle 
in Kindergärten, Schulen, Firmen 
und Wohnhäusern in Oberösterreich, 
nach. Mehrere Beschuldigte wur-
den nach Abschluss der Erhebungen 
festgenommen. 
Wie sich später herausstellte, waren 
die Haupttatverdächtigen in diesem 
Zeitraum in ihre Heimatländer Ser-
bien und Albanien gereist. Mit ihrer 
Rückkehr nach Österreich begannen 
auch wieder die Einbruchsdiebstähle 
in die genannten Bildungseinrich-
tungen anzusteigen.

Eine positive Entwicklung nahmen 
die Ermittlungen nach der Festnah-
me eines 32-jährigen Albaners, der 
am 7. Juni 2014 in Frankenmarkt 
bei einem Firmeneinbruchsdieb-
stahl auf frischer Tat ertappt wurde. 
Der 32-Jährige konnte mit der Ein-
bruchsserie in Verbindung gebracht 
werden. Aus den neu gewonnenen 
Erkenntnissen ergaben sich zudem 
Hinweise auf einen 35-jährigen Ser-
ben, der illegal in Linz aufhältig war. 
Er wurde am 13. Juni 2014 in Linz 
ausgeforscht und festgenommen. Im 
Juli und August 2014 gelang es den 
Beamten des LKA OÖ drei weitere 
Mittäter, einen 28-Jährigen und ei-
nen 33-jährigen Kosovaren sowie 
einen 45-jährigen Serben, festzu-
nehmen. 
Dominik WILDBERGER, BezInsp
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Der 
Nikolaus 

 
landet wieder mit dem 

 
 

Radio OÖ 
Überflieger 

 
 
 
 

Flugplatz HB-Hofkirchen 
 

Samstag,  
6. 12. 2013 

um ca. 15.00 Uhr 
 

Jedes Kind erhält  
ein kleines Sackerl vom Nikolaus 

 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch 

Es gibt ab ca. 14.00 Uhr  
Kinderpunsch, Punsch, 

Glühwein und Cake Pops 
 

Um uns die Vorbereitungen zu erleichtern,  
bitten wir Sie um unverbindliche Anmeldung im 

Cockpit Cafe, Flugplatz Hofkirchen:  07225 / 7332   

TIPPS & TERMINE
22. u. 23.11.14: Adventmarkt der KFB im Pfarrsaal
22.11.14: Herbstkonzert des Musikvereines um 19.30 im GZ
23.11.14: Sparvereinsauszahlung GH Pickl im GZ
28.11.14: Prechtenlauf der Sportunion beim GZ-Parkplatz
29.11.14: Weihnachtsnachmittag der SPÖ beim GZ
29.11.14: Adventkranzsegnung in der Kirche um 16.00 Uhr
30.11.14: Adventkranzweihe beim Ortsbrunnen um 18.00 Uhr
01.12.14: Bauberatung/Bauverhandlung gegen Voranmeldung bei Herrn Berger
04.12.14: Gemeinderatssitzung im Vereinsraum, 18.00 Uhr
06.12.14: Der Nikolaus landet wieder am Flugplatz Hofkirchen ca. 15.00 Uhr
07.12.14: „Missa pro nobis“ - Patrozinum in der Pfarrkirche um 09.00 Uhr
10.12.14: „Kumm her, samma mehr“ ab 14.00 Uhr im Vereinsraum
13.12.14: Weihnachtsreiten beim Ponyclub um 16.00 Uhr
13.12.14: Weihnachtsfeier des Pensionistenverbandes und der SPÖ ab 16.00 Uhr
13. und 14.12.14: Aktion „Sei so frei“ der KMB
20.12.14: Weihnachtsfeier des Seniorenbundes und der Sportunion
24.12.14: Kinderandacht am hl. Abend in der Pfarrkirche um 16.00 Uhr
24.12.14: Christmette der Pfarre in der Pfarrkirche um 22.00 Uhr
31.12.14: Jahresschlussandacht der Pfarre in der Pfarrkirche

Glascontainer beim 
ehemal. Lagerhaus
Wie manche bereits bemerkt 
haben, sind die Container zur 
Entsorgung von Altglas beim 
ehemaligen Lagerhausgelände 
abgezogen und am Bauhofplatz 
aufgestellt worden.
Da die Altpapierentsorgung von 
Haus zu Haus umgestellt wor-
den ist, war dies notwendig ge-
worden. Wir sparen uns somit 
die dortige Platzmiete.
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Sämtliche Ärzte sind über die Ärztehotline 141 (ohne Vorwahl) jederzeit erreichbar. Die Hotline gibt Ihnen auch 
bekannt, welche Apotheke Dienst hat.

23. NOVEMBER 14               DR. BICHLER, ASTEN
30. NOVEMBER 14               DR. STRASSMAYR, ST. FLORIAN
07. DEZEMBER 14               DR. PRÜHLINGER, NIEDERNEUKIRCHEN
08. DEZEMBER 14               DR. DOBRETZBERGER, HOFKIRCHEN
14. DEZEMBER 14               DR. BAUMGARTNER, ST. FLORIAN
21. DEZEMBER 14               DR. BICHLER, ASTEN
24. DEZEMBER 14               DR. DOBRETZBERGER, HOFKIRCHEN
25. DEZEMBER 14               DR. BAUMGARTNER, ST. FLORIAN
26. DEZEMBER 14               DR. PRÜHLINGER, NIEDERNEUKIRCHEN

 Ärztlicher Sonn- und Feiertagsdienst Dez. 2014

D E R    A K T U E L L E    S E L B S T S C H U T Z T I P P

OÖ Zivilschutz
A - 4017 Linz, Petzoldstraße 41

Telefon: 0732 65 24 36
E-Mail: office@zivilschutz-ooe.at

Homepage: www.zivilschutz-ooe.at

ZIVILSCHUTZ

U N S E R   T I P P!

Gerd Altmann/pixelio.de

Wussten Sie….
… dass Bevorratung ein wichtiges Thema des Zivilschutzes ist und in den 
Allgemeinen Richtlinien für Katastrophenschutz in Oberösterreich als 
Bürgerpflicht beschrieben wird?

Ganz egal ob Natur- oder Reaktorkatastrophen, oder ein längerfristiger, großflächiger Stromausfall: im 
Katastrophenfall können Stunden bzw. Tage vergehen, bis Hilfsmaßnahmen für einzelne Haushalte wirksam 
werden. Deswegen sollte jeder für sich selbst und seine Familie Vorsorgemaßnahmen treffen. Hier unsere 
Tipps zum richtigen Bevorraten:

Besorgen Sie sich Ihre praktische 
Bevorratungstasche und

überprüfen Sie Ihren Vorrat 
einmal im Jahr!

SICHER ist SICHER!

Bevorraten leicht gemacht

Die Bevorratungstasche des OÖ 
Zivilschutzes eignet sich ideal zum Lagern 
von Lebensmitteln. Auf der praktischen 
Tasche befinden sich wichtige Hinweise 
zum richtigen Verhalten im Krisenfall.

Erhältlich ist die Bevorratungstasche bei 
allen Sparmärkten und Unimarktfilialen in 
Oberösterreich sowie beim OÖ Zivilschutz 
– solange der Vorrat reicht!

Legen Sie sich einen Lebensmittelvorrat für 
mindestens eine Woche zu!

Bei der Berechnung eines siebentägigen Vorrats 
für 2 Personen ergeben sich folgende Mengen:

• Getreideprodukte: 4,5kg
• Fleisch/Fisch: 2kg
• Öle/Fette: 2kg
• Milchprodukte: 2,5kg
• Gemüse/Obst: 6kg
• Wasser/Getränke: 28l

Ausgegangen wird von einem Tagesbedarf von
2000 Kcal.

Die Bevorratungstasche des OÖ 
Zivilschutzes eignet sich ideal zur 
Lagerung Ihres Lebensmittel-Notvorrats!

 Bevorraten Sie Lebensmittel und 
Getränke, die lange haltbar sind (ca. 
1 Jahr).

 Trockenvorräte, wie z.B. Reis, Nudeln, 
Haferflocken, Knäckebrot und Zwieback
eignen sich besonders als Notreserve,
ebenso wie Obst- , Gemüse- und 
Fleischkonserven. 

 Im Katastrophenfall kann es zu Störungen in der 
Wasserversorgung kommen. Ein ausreichender 
Vorrat an Wasser zum Trinken und Kochen ist 
daher der wichtigste Bestandteil des Notvorrats. 

 Bevorraten Sie viele Lebensmittel, die man auch 
kalt essen kann und sorgen Sie für eine 
alternative Kochgelegenheit, wie z.B. einen 
Campingkocher.

 Auch eine gut sortierte Hausapotheke ist in 
Krisenzeiten unerlässlich.

 Kerzen, Streichhölzer, Taschenlampen und 
Batterien sollten ebenso wie ein batterie- oder 
kurbelbetriebenes Radio in greifbarer Nähe 
sein. 

„Sei so frei“
Stern der Hoffnung

für ein Stück Gesundheit

Die Katholische Männerbewe-
gung unterstützt ein Projekt zur 
Verbesserung der Gesundheits-
versorgung in Tansania.
Am 13. und 14. Dezember wird 
das Projekt in den Gottesdiensten 
vorgestellt.
Wir bitten um Euren unterstüt-
zenden Beitrag und laden am 
Sonntag nach der Messe zum 
Pfarrkaffee herzlich ein.

Für die KMB Hofkirchen:
Josef Lukarsch
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J O B B Ö R S E
EHRENAMT für Hofkirchen
Gruppierung:  SPORTUNION Hofkirchen im Traunkreis
Gesucht werden:  motivierte Personen, die gemeinsam in einem neuen Team
    die Zukunft der Sportunion mitbestimmen möchten. Wir suchen noch immer 
    Schriftführer, Buchhalter, Funktionärsstellvertreter, Homepagebetreuer, 
    Organisationstalente, Hauswart, Unterstützung für Platz- und Zeugwart.
Profitiere persönlich und beruflich von den Erfahrungen außerhalb vom Job etwas zu bewegen. Schließe dich nicht 
aus. Knüpfe soziale Kontakte und neue Freundschaften. Verschaffe dir einen Ausgleich zum beruflichen Stress ohne 
Fernseher und Computerspiele. Unterstütze die Sportunion im Vorstand oder in einer der 5 Sektionen. Sei Teil einer 
Gemeinschaft und hilf mit, dass die Sportunion Hofkirchen wie am Schnürchen weiterlaufen kann. Auch die Kinder 
und Jugendlichen werden es euch danken. Jeder ab 18 Jahre kommt in Frage. Sei Teil der Sportunion Hofkirchen.
www.su-hofkirchen.at
Ab wann: ab sofort
Wo melden: Thomas Jetzinger, 0676/4343277, su.thomas@jetzinger.eu

Alles Gute und viel Gesundheit! Am Foto zu sehen sind die Jubelpaare des Tages der 
reiferen HofkirchnerInnen am 05. Oktober 2014 - Foto: Resch Herbert

Am 26. Oktober 2014 endete die 
landesweite Aktion „Wir machen 
Meter“.
In Hofkirchen wurden insgesamt

93.855.646 Meter

gesammelt (fast 94.000 Km).
Ein herzliches Dankeschön an 
alle Bewegungsfreudigen, die 
ihre „gegangenen, geradelten 
oder gelaufenen“ Meter in die 
Meterpässe eingetragen haben 

uns damit so eifrig unterstützt ha-
ben.

Ein Danke auch an die Kinder-
gartenkinder, die 5.975.986 Me-
ter beigetragen haben.


